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LANDESGESETZBLATT 
FÜR KÄRNTEN 

Jahrgang 2024 Ausgegeben am 7. März 2024 www.ris.bka.gv.at 

18. Landesverfassungsgesetz: Kärntner Landesverfassung; Änderung 

                                     Gesetz: Gesetz über Untersuchungsausschüsse des Kärntner Landtages    

                                                         und Kärntner Informations- und Statistikgesetz; jeweils    

                                                         Änderung 

18. Gesetz vom 1. Februar 2024, mit dem die Kärntner Landesverfassung, das Gesetz über 
Untersuchungsausschüsse des Kärntner Landtages und das Kärntner Informations- und 
Statistikgesetz geändert werden 

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen: 

Artikel I 
Landesverfassungsgesetz, mit dem die Kärntner Landesverfassung 

geändert wird 

Die Kärntner Landesverfassung – K-LVG, LGBl. Nr. 85/1996, zuletzt in der Fassung des Landesver-
fassungsgesetzes LGBl. Nr. 9/2023, wird wie folgt geändert: 

1. Im Art. 24 Abs. 1 letzter Satz wird nach dem Wort „Verleumdung“ die Wortfolge „oder wegen Verlet-
zung des Geheimnisschutzes nach dem Landesgesetz gemäß Art. 69 Abs. 7“ eingefügt. 

2. Im Art. 57 Abs. 4 zweiter Satz entfällt das Wort „nacheinander“. 

3. Art. 69 Abs. 1 lautet: 

„(1) Zur Untersuchung bestimmter Angelegenheiten aus dem Bereich der Landesverwaltung ein-
schließlich der Tätigkeiten von Organen des Landes, durch die das Land, unabhängig von der Höhe der 
Beteiligung, wirtschaftliche Beteiligungs- und Aufsichtsrechte wahrnimmt, ist auf schriftliches Verlangen 
eines Viertels der Mitglieder des Landtages ein Untersuchungsausschuss einzusetzen. Darüber hinaus ist 
ein Untersuchungsausschuss auf schriftliches Verlangen eines Klubs einzusetzen, wobei dies je Klub nur 
einmal in der Gesetzgebungsperiode erfolgen darf; für ein solches Verlangen ist die Unterschrift aller im 
Klub zusammengeschlossenen Mitglieder des Landtages erforderlich. Solange die Beweisaufnahme eines 
bestehenden Untersuchungsausschusses nicht beendet ist, kann die Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses nicht verlangt werden.“ 

4. Im Art. 69 Abs. 2 wird die Wortfolge „Der schriftliche Antrag“ durch die Wortfolge „Das schriftliche 
Verlangen“ ersetzt. 

5. Art. 69 Abs. 3 lautet: 

„(3) Nach Beratung des Verlangens durch die Präsidialkonferenz hat der Präsident des Landtages 
den Untersuchungsausschuss unverzüglich einzusetzen. Der Präsident hat das Verlangen unter Bedacht-
nahme auf begründete Bedenken, die in der Präsidialkonferenz geäußert wurden, unverzüglich wegen 
Unzulässigkeit zurückzuweisen, wenn es eine Angelegenheit zum Gegenstand hat, die nicht zum Bereich 
der Landesverwaltung zählt, wenn es nicht rechtens gestellt oder nicht ausreichend unterstützt ist oder 
wenn es eingebracht wird, solange die Beweisaufnahme eines bestehenden Untersuchungsausschusses 
nicht beendet ist. Der Präsident hat – wenn die Bekanntgabe nicht in einer Sitzung des Landtages erfolgt 
– die Mitglieder des Landtages von der Einsetzung des Untersuchungsausschusses oder von der Zurück-
weisung eines Verlangens und vom hiefür maßgeblichen Grund unverzüglich schriftlich zu verständi-
gen.“ 
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6. Im Art. 69 Abs. 5 erster Satz wird die Wortfolge „den Antrag“ durch die Wortfolge „das Verlangen“ 
ersetzt.  

7. Im Art. 69 Abs. 7 wird nach dem ersten Satz der folgende Satz eingefügt:  

„Darin können ferner der Geheimnisschutz, die Beweisaufnahme bei vom Land verschiedenen Rechtsträ-
gern sowie Zuständigkeiten und Bestimmungen über das Verfahren des Landesverwaltungsgerichts im 
Bereich von Untersuchungsausschüssen geregelt werden.“  

8. Art. 73 wird folgender Abs. 18 angefügt:  

„(18) Art. 24 Abs. 1 letzter Satz, Art. 57 Abs. 4 zweiter Satz, Art. 69 Abs. 1 bis 3, 5 erster Satz und 7 
zweiter Satz in der Fassung des Landesverfassungsgesetzes LGBl. Nr. 18/2024 treten an dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft.“ 

Artikel II 
Änderung des Gesetzes über Untersuchungsausschüsse des Kärntner Landtages 

Das Gesetz über Untersuchungsausschüsse des Kärntner Landtages – K-UAG, LGBl. Nr. 17/2016, 
in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 25/2017, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Eintrag „§ 9 Nichtöffentlichkeit oder Vertraulichkeit von Sitzungen“ wird der Eintrag „§ 9a 
Geheimnisschutz“ eingefügt. 

b) Nach dem Eintrag „§ 20 Aussagepflicht der öffentlich Bediensteten und Verständigung der Dienstbe-
hörde oder des Dienstgebers“ wird der Eintrag „§ 20a Aussagepflicht der Organe von landesgesetzlich 
eingerichteten Anstalten und Fonds“ eingefügt. 

c) Nach dem Eintrag „§ 34 Beweiserhebungen und Vorlage von Akten durch Behörden“ wird der Eintrag 
„§ 34a Vorlage von Akten und Unterlagen durch landesnahe Rechtsträger“ eingefügt. 

d) Der Eintrag zu § 45 lautet: „§ 45 Falsche Beweisaussage“.  

e) Nach dem Eintrag „§ 45 Falsche Beweisaussage“ wird der Eintrag „§ 45a Verletzung des Geheimnis-
schutzes“ eingefügt. 

f) Die Einträge zum 10. Abschnitt lauten: 

„10. Abschnitt 
Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht 

 § 46 Streitigkeit betreffend die Vorlage von Akten und Unterlagen 
 § 47 Anfechtung von Entscheidungen des Präsidenten des Landtages betreffend die Freigabe 

     von Informationen 
 § 48 Senatszuständigkeit 
 § 49 Gemeinsame Verfahrensbestimmungen“ 

g) Nach den Einträgen zum 10. Abschnitt werden folgende Einträge angefügt: 

„11. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 § 50 Sprachliche Gleichbehandlung“ 

2. § 1 lautet: 

„§ 1 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 

(1) Zur Untersuchung bestimmter Angelegenheiten aus dem Bereich der Landesverwaltung ein-
schließlich der Tätigkeiten von Organen des Landes, durch die das Land, unabhängig von der Höhe der 
Beteiligung, wirtschaftliche Beteiligungs- und Aufsichtsrechte wahrnimmt, ist auf schriftliches Verlangen 
eines Viertels der Mitglieder des Landtages ein Untersuchungsausschuss einzusetzen. Darüber hinaus ist 
ein Untersuchungsausschuss auf schriftliches Verlangen eines Klubs einzusetzen, wobei dies je Klub nur 
einmal in der Gesetzgebungsperiode erfolgen darf; für ein solches Verlangen ist die Unterschrift aller im 
Klub zusammengeschlossenen Mitglieder des Landtages erforderlich. Solange die Beweisaufnahme eines 
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bestehenden Untersuchungsausschusses nicht beendet ist, kann die Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses nicht verlangt werden. 

(2) Das schriftliche Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses hat den Gegenstand 
der Untersuchung zu bezeichnen. Ein nach Abs. 1 zweiter Satz zu behandelndes Verlangen ist ausdrück-
lich durch den betreffenden Klub zu stellen. 

(3) Die Einsetzung des Untersuchungsausschusses obliegt dem Präsidenten des Landtages nach Be-
ratung des Verlangens durch die Präsidialkonferenz. 

(4) Innerhalb von fünf Werktagen nach Einlangen des Verlangens beim Landtagsamt hat der Präsi-
dent des Landtages die Präsidialkonferenz zur Beratung einzuberufen. Die Beratung hat sich auf die Frage 
der Zulässigkeit des Verlangens im Sinne des Abs. 5 zu beziehen. Erforderlichenfalls können Sachkundi-
ge zur Unterstützung der Beratung herangezogen und Gutachten angefordert werden; ein Gutachten ist 
jedenfalls einzuholen, wenn zweifelhaft ist, ob das Verlangen Angelegenheiten zum Gegenstand hat, die 
zum Bereich der Landesverwaltung zählen. Bestehen begründete Bedenken gegen die Zulässigkeit des 
Verlangens, sind die Mitglieder des Landtages, die das Verlangen unterfertigt haben, durch den Präsiden-
ten des Landtages einzuladen, innerhalb angemessener Frist einen Mangel des Verlangens zu beheben 
oder das Verlangen zurückzuziehen. Wird ein Mangel des Verlangens rechtzeitig behoben, ist abermals 
nach dem ersten bis dritten Satz vorzugehen. 

(5) Nach Beratung der Präsidialkonferenz und unter Bedachtnahme auf begründete Bedenken, die in 
der Präsidialkonferenz geäußert wurden, hat der Präsident des Landtages ein Verlangen auf Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses unverzüglich wegen Unzulässigkeit zurückzuweisen, wenn es eine An-
gelegenheit zum Gegenstand hat, die nicht zum Bereich der Landesverwaltung zählt, wenn es nicht rech-
tens gestellt oder nicht ausreichend unterstützt ist oder wenn es eingebracht wird, solange die Beweisauf-
nahme eines bestehenden Untersuchungsausschusses nicht beendet ist. Der Präsident des Landtages hat – 
wenn die Bekanntgabe nicht in einer Sitzung des Landtages erfolgt – die Mitglieder des Landtages von 
der Zurückweisung eines Verlangens und vom hiefür maßgeblichen Grund unverzüglich schriftlich zu 
verständigen. 

(6) Ist das Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nicht nach Abs. 5 zurückzu-
weisen, hat der Präsident des Landtages den Untersuchungsausschuss unverzüglich einzusetzen und die 
im Landtag vertretenen Parteien zugleich aufzufordern, Mitglieder des Landtages in den Untersuchungs-
ausschuss nach Maßgabe des § 2 zu entsenden. 

(7) Die im Landtag vertretenen Parteien, denen ein Recht auf Entsendung eines Mitgliedes nach § 2 
zusteht und denen die Mitglieder des Landtages, die das Verlangen gemäß Abs. 1 gestellt haben, zuzu-
rechnen sind, hat der Präsident des Landtages zugleich mit der Einsetzung des Untersuchungsausschusses 
aufzufordern, einvernehmlich einen Obmann des Untersuchungsausschusses aus dem Kreis der von ihnen 
nach Abs. 6 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 und 3 entsendeten Mitglieder zu benennen. 

(8) Der Präsident des Landtages hat – wenn die Bekanntgabe nicht in einer Sitzung des Landtages 
erfolgt – die Mitglieder des Landtages von der Wirksamkeit und dem Tag der Einsetzung des Untersu-
chungsausschusses sowie von der Benennung des Obmanns gemäß Abs. 7 unverzüglich schriftlich zu 
verständigen. 

(9) Ein Verlangen gemäß Abs. 1 kann von den unterstützenden Mitgliedern des Landtages bis zur 
Einsetzung des Untersuchungsausschusses und der Aufforderung an die im Landtag vertretenen Parteien 
gemäß Abs. 6 zurückgezogen werden.“ 

3. Dem § 4 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) In Verfahren aufgrund des 10. Abschnittes dieses Gesetzes wird der Untersuchungsausschuss 
durch seinen Obmann vertreten.“ 

4. § 5 Abs. 1 lautet: 

„(1) Für die Dauer der Gesetzgebungsperiode hat der Präsident des Landtages eine ständige Liste 
von Personen zu führen, die die persönlichen Voraussetzungen für die Funktion des Rechtsbeistandes 
gemäß § 6 Abs. 1 und 2 erfüllen. Für die Aufnahme in die Liste hat der Präsident Vorschläge der in Be-
tracht kommenden Interessenvertretungen einzuholen und hierüber nach Möglichkeit das Einvernehmen 
in der Präsidialkonferenz herzustellen; die Beratung der Präsidialkonferenz hat jedenfalls innerhalb von 
drei Monaten nach Beginn der Gesetzgebungsperiode zu erfolgen. Der Präsident hat die betroffenen Per-
sonen um Zustimmung zu ersuchen und gegebenenfalls deren vorgesetzte Stelle zu unterrichten. Die Liste 
ist zu veröffentlichen.“ 

5. Im § 6 Abs. 1 Z 1 entfällt die Wortfolge „oder Personen sonstiger juristischer Berufsstellungen“. 
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6. Im § 7 Abs. 4 erster Satz wird die Wortfolge „jedenfalls unverzüglich“ durch die Wortfolge „spätestens 
jedoch binnen eines Monats“ ersetzt. 

7. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt: 

„§ 9a 
Geheimnisschutz 

(1) Jede Person, der aufgrund dieses Gesetzes Zugang zu Informationen gewährt wird, die in vorge-
legten Akten und Unterlagen als geheimhaltungsbedürftig gekennzeichnet sind oder die den Verlauf und 
die Beschlüsse vertraulicher Sitzungen des Untersuchungsausschusses betreffen (§ 9 Abs. 2), ist zur Ver-
schwiegenheit über die ihr dadurch zur Kenntnis gelangten Informationen verpflichtet und hat durch 
Einhaltung der vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen (Abs. 2 und 5) dafür Sorge zu tragen, dass kein 
Unbefugter Kenntnis von diesen Informationen erlangt. Solche Informationen dürfen nicht veröffentlicht 
werden. 

(2) Der Präsident des Landtages hat im Wege des Landtagsamtes alle geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen für einen sicheren Umgang mit Informationen gemäß Abs. 1 erster Satz 
und für einen rechtmäßigen Informationszugang nach Abs. 3 zu treffen, solange sich die Akten und Un-
terlagen im Gewahrsam des Landtages befinden. Insbesondere sind diese Informationen – unbeschadet 
einer allfälligen Vorlage im Zuge der Befragung einer Auskunftsperson nach § 27 Abs. 1 – in einem vor 
dem Zugang Unbefugter geschützten Bereich aufzubewahren; im Fall der elektronischen Verarbeitung ist 
ein Zugriffsschutz auf das System sicherzustellen, der Zugang nur eindeutig identifizierten Benutzern zu 
ermöglichen und beim Ausdruck darauf zu achten, dass der Zugang dazu nur befugten Personen möglich 
ist und die Kennzeichnung des Ausdrucks als geheimhaltungsbedürftig erfolgt. Mit Ende der Tätigkeit 
des Untersuchungsausschusses (§ 41 Abs. 6) sind die vorgelegten Akten und Unterlagen zurückzustellen, 
Kopien zu vernichten und in elektronischer Form zur Verfügung gestellte Kopien zu löschen. 

(3) Informationen gemäß Abs. 1 sind zugänglich für  

 1. Mitglieder des Untersuchungsausschusses,  

 2. die von den Klubs oder Interessengemeinschaften von Abgeordneten namhaft gemachten be-
schäftigten oder beauftragten Personen,  

 3. den Rechtsbeistand, 

 4.  Sachverständige, soweit dies für die Erfüllung eines Auftrags nach § 38 erforderlich ist,  

 5. Mitglieder der Präsidialkonferenz und Bedienstete des Landtagsamtes, soweit dies für die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist,  

 6. gerichtliche Organe sowie Parteien und Parteienvertreter aufgrund von Verfahren gemäß dem 10. 
Abschnitt und 

 7. sonstige vom Präsidenten des Landtages zugelassene Personen, denen die Wahrnehmung von 
Aufgaben der öffentlichen Gewalt oder die Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 35 obliegt oder 
die zur Beratung und Unterstützung des Präsidenten oder der Präsidialkonferenz herangezogen 
werden. 

(4) Der Präsident des Landtages hat im Wege des Landtagsamtes ein ständiges Verzeichnis der Per-
sonen zu führen, denen aufgrund dieses Gesetzes Zugang zu Informationen gemäß Abs. 1 gewährt wird. 
Vor dem Zugang ist eine Sicherheitsbelehrung durchzuführen; diese ist schriftlich zu vermerken. Das 
Verzeichnis gemäß dem ersten Satz und dessen allfällige Aktualisierungen sind den Mitgliedern der Prä-
sidialkonferenz zur Kenntnis zu bringen. 

(5) Zugangsberechtigte gemäß Abs. 3 dürfen bei Einsichtnahme Notizen und Kopien über Informati-
onen gemäß Abs. 1 erster Satz anfertigen, wobei diese Dokumente ebenfalls als geheimhaltungsbedürftig 
zu behandeln sind. Auf Notizen und Kopien sind die Abs. 1 und 2 zweiter und letzter Satz mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die Verpflichtungen den jeweiligen Zugangsberechtigten treffen und diese Do-
kumente ausschließlich ihm zugänglich bleiben; dies gilt nicht im Verhältnis zu anderen Zugangsberech-
tigten.   

(6) Abs. 1 steht der Vorlage von Akten und Unterlagen im Zuge der Befragung von Auskunftsperso-
nen nach § 27 Abs. 1 nicht entgegen. Auskunftspersonen und deren beigezogene Vertrauenspersonen sind 
außerhalb der Befragung zur Geheimhaltung nach Abs. 1 verpflichtet. Die Erteilung der Sicherheitsbeleh-
rung obliegt dem Obmann. Abs. 4 gilt in diesem Fall nicht. 

(7) Der Untersuchungsausschuss kann dem Präsidenten des Landtages die Freigabe einer dem Unter-
suchungsausschuss zugeleiteten Information vorschlagen, die in vorgelegten Akten und Unterlagen als 
geheimhaltungsbedürftig gekennzeichnet ist; dieser Vorschlag ist schriftlich zu begründen. Der Präsident 
des Landtages hat die die Akten und Unterlagen vorlegende Stelle über den Vorschlag zu unterrichten 
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und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Er hat über den Vorschlag nach Beratung in der Präsi-
dialkonferenz binnen einer Woche zu entscheiden. Dabei sind schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen 
gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Verwendung der Information im Untersuchungsausschuss 
und im Landtag abzuwägen. Der Präsident hat seine Entscheidung in schriftlicher Form unverzüglich der 
die Akten und Unterlagen vorlegenden Stelle und den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses zu 
übermitteln. Bis zum Ablauf der Anfechtungsfrist gemäß § 47 Abs. 2 wird die Entscheidung des Präsi-
denten – unbeschadet des § 47 Abs. 5 und 6 – nicht wirksam. Die vorstehenden Sätze gelten nicht für die 
von einem ordentlichen Gericht, einem Verwaltungsgericht des Bundes oder eine Verwaltungsbehörde 
des Bundes zugeleiteten Informationen.“ 

8. Im § 13 Abs. 2 erster Satz wird nach der Wort- und Zeichenfolge „eine Stelle gemäß § 34“ die Wort- 
und Zeichenfolge „oder § 34a Abs. 1 oder eine Unternehmung gemäß § 34a Abs. 2“ eingefügt.    

9. Nach § 20 wird folgender § 20a eingefügt: 

„§ 20a 
Aussagepflicht der Organe von landesgesetzlich eingerichteten Anstalten und Fonds 

Mitglieder der Organe von landesgesetzlich eingerichteten Anstalten und Fonds mit eigener Rechts-
persönlichkeit mit Sitz in Kärnten sowie Organe der Landesaufsicht über diese Rechtsträger dürfen sich 
bei der Befragung nicht auf eine landesgesetzlich begründete Verpflichtung zur Geheimhaltung berufen; 
dies gilt nicht für den Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds. Liegen Umstände vor, die eine Befragung 
teilweise oder zur Gänze in nichtöffentlicher (§ 31) oder in vertraulicher Sitzung (§ 9 Abs. 2) geboten 
erscheinen lassen, so hat dies die betreffende Auskunftsperson dem Untersuchungsausschuss ehestmög-
lich bekanntzugeben.“  

10. Im § 28 Abs. 1 Z 3 wird nach dem Ausdruck „§ 20“ die Wortfolge „oder als Mitglied eines Organs 
gemäß § 20a“ eingefügt. 

11. Dem § 34, dessen bisheriger Wortlaut die Absatzbezeichnung „(1)“ erhält, werden folgende Abs. 2, 3 
und 4 angefügt: 

„(2) Stellen gemäß Abs. 1 erster Satz haben in den vorzulegenden Akten und Unterlagen allfällige 
geheimhaltungsbedürftige Informationen unter Anschluss einer Begründung zu kennzeichnen; die Kenn-
zeichnung soll nur in dem Ausmaß und Umfang erfolgen, als dies zur Wahrung berechtigter Geheimhal-
tungsinteressen, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und auf Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse, unbedingt notwendig ist. Eine dem Landtag zugeleitete Information ist von der Stelle gemäß Abs. 1 
freizugeben und der Untersuchungsausschuss davon zu informieren, wenn der Grund für die ursprüngli-
che Kennzeichnung weggefallen ist. 

(3) Wenn eine vorlagepflichtige Stelle gemäß Abs. 1 erster Satz einem Beweisbeschluss oder einer 
ergänzenden Beweisanforderung nicht oder nicht unverzüglich oder nur teilweise entspricht, hat sie den 
Untersuchungsausschuss über die Gründe der eingeschränkten Vorlage schriftlich zu unterrichten.  

(4) Falls die Auffassung besteht, dass die vorlagepflichtige Stelle ihren Verpflichtungen gemäß 
Abs. 1 erster Satz oder Abs. 2 oder Abs. 3 nicht oder ungenügend nachgekommen ist, kann der Untersu-
chungsausschuss oder ein Viertel seiner Mitglieder die betreffende Stelle auffordern, innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen diesen Verpflichtungen nachzukommen. Die Aufforderung ist schriftlich zu begrün-
den.“ 

12. Nach § 34 wird folgender § 34a eingefügt: 

„§ 34a  
Vorlage von Akten und Unterlagen durch landesnahe Rechtsträger 

(1) Landesgesetzlich eingerichtete Anstalten und Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit mit Sitz in 
Kärnten, mit Ausnahme des Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds, sind verpflichtet, dem Untersuchungs-
ausschuss auf Verlangen ihre Akten und Unterlagen vorzulegen. § 34 Abs. 2 gilt für solche Rechtsträger 
entsprechend. 

(2) Zur Aufklärung des Untersuchungsgegenstandes kann der Untersuchungsausschuss ferner ver-
langen, dass 

 1. Unternehmungen, an denen das Land mit mindestens 50 v.H. des Stamm-, Grund- oder Eigenka-
pitals beteiligt ist oder diese durch andere finanzielle oder sonstige wirtschaftliche Maßnahmen 
oder organisatorische Maßnahmen beherrscht, sowie 

 2. Unternehmungen, an denen landesgesetzlich eingerichtete Anstalten und Fonds mit eigener 
Rechtspersönlichkeit mit Sitz in Kärnten beteiligt sind, sowie Unternehmungen jeder weiteren 
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Stufe, an denen Beteiligungen mit mindestens 50 v.H. des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals 
bestehen oder die durch andere finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische 
Maßnahmen beherrscht werden, 

ihre Akten und Unterlagen vorlegen, soweit die betreffende Unternehmung eine Beweisaufnahme durch 
Untersuchungsausschüsse des Kärntner Landtages ermöglicht (§§ 14c und 14d Kärntner Informations- 
und Statistikgesetz – K-ISG, LGBl. Nr. 70/2005, in der geltenden Fassung). 

(3) § 34 Abs. 3 und 4 sind auf Rechtsträger gemäß Abs. 1 und auf Unternehmungen gemäß Abs. 2 
entsprechend anzuwenden.“ 

13. Im § 41 Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge „Binnen drei Monaten nach dem Ende der Beweisauf-
nahme“ durch die Wortfolge „Binnen eines Monats nach Übermittlung des schriftlichen Feststellungsbe-
richts (§ 7 Abs. 4)“ ersetzt.  

14. Im § 41 Abs. 4 erster Satz wird die Wortfolge „drei Wochen“ durch die Wortfolge „eines Monats“ 
ersetzt. 

15. Im § 41 Abs. 5 entfällt die Wortfolge „gemäß Abs. 1 erster Satz höchstens einen Monat und jene“. 

16. Die Überschrift des § 45 lautet „Falsche Beweisaussage“. 

17. Nach § 45 wird folgender § 45a eingefügt: 

„§ 45a 
Verletzung des Geheimnisschutzes 

(1) Wer ein ihm nach diesem Gesetz zugänglich gewordenes Geheimnis offenbart oder verwertet, 
dessen Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein öffentliches oder berechtigtes privates Interesse zu 
verletzen, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, vom 
Gericht mit Geldstrafe von bis zu 100 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Geheimnisse gemäß Abs. 1 sind Mitteilungen über den Verlauf und die Beschlüsse vertraulicher 
Sitzungen des Untersuchungsausschusses (§ 9 Abs. 2) und ferner die von einer die Akten und Unterlagen 
vorlegenden Stelle (§ 34 Abs. 1, § 34a Abs. 1) oder Unternehmung (§ 34a Abs. 2) als geheimhaltungsbe-
dürftig gekennzeichneten Informationen, soweit sie nicht wirksam freigegeben sind (§ 9a Abs. 7). Allge-
mein zugängliche Informationen sind keine Geheimnisse nach dem ersten Satz. 

(3) Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens 
oder Mediendienstes (§ 1 Abs. 1 Z 6 bis 9 und 11 Mediengesetz – MedienG, BGBl. Nr. 314/1981, zuletzt 
in der Fassung BGBl. I Nr. 182/2023) sind nicht als Beteiligte (§ 12 Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 
60/1974, zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 135/2023) zu behandeln, soweit sich ihre Handlung auf die 
Entgegennahme, Auswertung oder Veröffentlichung der Information beschränkt.“ 

18. Der bisherige 10. Abschnitt wird durch die folgenden Abschnitte ersetzt: 

„10. Abschnitt 
Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht  

§ 46 
Streitigkeit betreffend die Vorlage von Akten und Unterlagen  

(1) Auf schriftlichen Antrag des Untersuchungsausschusses, eines Viertels seiner Mitglieder oder der 
im Beweisbeschluss oder in der ergänzenden Beweisanforderung bezeichneten Stelle (§ 34 Abs. 1 erster 
Satz, § 34a Abs. 1) oder Unternehmung (§ 34a Abs. 2) erkennt das Landesverwaltungsgericht über die 
Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der teilweisen oder gänzlichen Ablehnung der Vorlage von Akten 
und Unterlagen durch die betreffende Stelle oder Unternehmung.  

(2) Ein Antrag auf Feststellung der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit gemäß Abs. 1 darf frühes-
tens mit Ablauf der Frist gemäß § 34 Abs. 4 oder § 34a Abs. 3 beim Landesverwaltungsgericht einge-
bracht werden. Er ist jedoch nicht mehr zulässig, wenn seit dem Ablauf der Frist gemäß § 34 Abs. 4 oder 
§ 34a Abs. 3 zwei Wochen vergangen sind. 

(3) Der Antrag gemäß Abs. 1 hat zu enthalten: 

 1. den Sachverhalt; 

 2. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der teilwei-
sen oder gänzlichen Ablehnung der Vorlage von Akten und Unterlagen stützt, und das Feststel-
lungsbegehren; 
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 3. die erforderlichen Beweise; 

 4. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob der Antrag rechtzeitig gestellt wurde; 

 5. als Anlage die Ausfertigung, Abschrift oder Kopie des Beweisbeschlusses oder der ergänzenden 
Beweisanforderung, die dem Verlangen des Untersuchungsausschusses auf Vorlage von Akten 
und Unterlagen zugrundeliegt; 

 6. im Fall der Antragstellung durch den Untersuchungsausschuss die Ausfertigung des darüber 
gefassten Ausschussbeschlusses. 

(4) In einem Antrag gemäß Abs. 1, der von einem Viertel der Mitglieder des Untersuchungsaus-
schusses gestellt und nicht von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt eingebracht wird, haben die An-
tragsteller einen oder mehrere Bevollmächtigte namhaft zu machen. Wird ein solcher nicht ausdrücklich 
namhaft gemacht, so gilt der erstangeführte Antragsteller als Bevollmächtigter.   

(5) Parteien sind die im Beweisbeschluss oder in der ergänzenden Beweisanforderung bezeichnete 
Stelle oder Unternehmung und im Fall eines Beweisbeschlusses der Untersuchungsausschuss, im Fall 
einer ergänzenden Beweisanforderung ein Viertel der Mitglieder des Untersuchungsausschusses.   

(6) Bis zur Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts dürfen nur solche Handlungen vorgenom-
men werden, die durch die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts nicht beeinflusst werden kön-
nen.  

(7) Soweit das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts festgestellt hat, dass die Ablehnung der 
Vorlage von Akten und Unterlagen durch die im Beweisbeschluss oder in der ergänzenden Beweisanfor-
derung bezeichnete Stelle oder Unternehmung rechtmäßig ist, ist der Beweisbeschluss oder die ergänzen-
de Beweisanforderung unwirksam. 

(8) In Verfahren nach diesem Paragraphen sind alle Anträge gemäß Abs. 1 und Entscheidungen des 
Landesverwaltungsgerichts ferner dem Präsidenten des Landtages und, sofern der Untersuchungsaus-
schuss nicht selbst Partei ist, auch dem Obmann des Untersuchungsausschusses zur Kenntnis zu bringen. 

§ 47 
Anfechtung von Entscheidungen des Präsidenten des Landtages betreffend die Freigabe  

von Informationen 

(1) Auf schriftlichen Antrag der die Akten und Unterlagen vorlegenden Stelle (§ 34 Abs. 1 erster 
Satz, § 34a Abs. 1) oder Unternehmung (§ 34a Abs. 2) oder des Untersuchungsausschusses erkennt das 
Landesverwaltungsgericht, ob eine Entscheidung des Präsidenten des Landtages gemäß § 9a Abs. 7 
rechtswidrig ist.  

(2) Die Frist zur Einbringung eines Antrages auf Feststellung der Rechtswidrigkeit gemäß Abs. 1 
beim Landesverwaltungsgericht beträgt eine Woche. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Entschei-
dung dem Anfechtungswerber übermittelt wird.  

(3) Der Antrag gemäß Abs. 1 hat zu enthalten: 

 1. die Bezeichnung der Entscheidung; 

 2. den Sachverhalt; 

 3. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, und das Feststellungsbegeh-
ren; 

 4. die erforderlichen Beweise; 

 5. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Entscheidung rechtzeitig angefoch-
ten wurde; 

 6. als Anlage die Ausfertigung, Abschrift oder Kopie der Entscheidung gemäß § 9a Abs. 7; 

 7. im Fall der Anfechtung durch den Untersuchungsausschuss die Ausfertigung des darüber gefass-
ten Ausschussbeschlusses. 

(4) Parteien sind der Präsident des Landtages, der Untersuchungsausschuss und die die Akten und 
Unterlagen vorlegende Stelle oder Unternehmung.  

(5) Ein rechtzeitig eingebrachter und zulässiger Antrag gemäß Abs. 1 hat aufschiebende Wirkung. 

(6) Wenn der Antrag gemäß Abs. 1 nicht zurückzuweisen oder als unbegründet abzuweisen ist, hat 
das Landesverwaltungsgericht die Rechtswidrigkeit der Entscheidung gemäß § 9a Abs. 7 festzustellen. 
Die Entscheidung ist in dem Umfang, in dem das Landesverwaltungsgericht die Rechtswidrigkeit festge-
stellt hat, unwirksam. 
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§ 48 
Senatszuständigkeit 

In den Angelegenheiten nach diesem Abschnitt entscheidet das Landesverwaltungsgericht durch ei-
nen nach § 11 Abs. 2 des Kärntner Landesverwaltungsgerichtsgesetzes – K-LvwGG, LGBl. Nr. 55/2013, 
in der geltenden Fassung, zu bildenden Senat. 

§ 49 
Gemeinsame Verfahrensbestimmungen 

(1) Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind im Verfahren vor dem Landesver-
waltungsgericht § 6, § 21, § 23, § 24 Abs. 1 und 5, § 25, § 25a, § 26, § 28 Abs. 1, § 29, § 30 und § 31, 
ausgenommen dessen Verweisungen auf die §§ 38a und 50, des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – 
VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013, zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr. 88/2023, und die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, zuletzt in der Fassung 
BGBl. I Nr. 88/2023, mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, sinngemäß anzuwenden.  

(2) Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung ist mit dem verfahrenseinleitenden Antrag (§ 46 
Abs. 1, § 47 Abs. 1) zu stellen; er darf nur mit Zustimmung der anderen Partei zurückgezogen werden. 
Soweit dem weder Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten noch 
Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union entgegenstehen, kann die Verhandlung unge-
achtet eines Parteiantrages entfallen, wenn der verfahrenseinleitende Antrag (§ 46 Abs. 1, § 47 Abs. 1) 
zurückzuweisen ist oder bereits aufgrund der Aktenlage feststeht, dass dem verfahrenseinleitenden Antrag 
stattzugeben oder dass er abzuweisen ist, oder die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechts-
sache nicht erwarten lässt.  

(3) Im Fall der Zulässigkeit des Antrages hat das Landesverwaltungsgericht die Rechtssache auf 
Grund des Antrages (§ 46 Abs. 3, § 47 Abs. 3) zu überprüfen und seine Entscheidung an der im Zeitpunkt 
der Antragstellung maßgeblichen Sachlage auszurichten.  

(4) Das Landesverwaltungsgericht hat ohne unnötigen Aufschub, spätestens jedoch binnen vier Wo-
chen zu entscheiden, nachdem bei ihm der verfahrenseinleitende Antrag (§ 46 Abs. 1, § 47 Abs. 1) voll-
ständig eingebracht wurde.  

(5) In Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht nach diesem Abschnitt gilt der Geheimnisschutz 
nach § 9a Abs. 1 und § 45a nicht.  

(6) Dieser Abschnitt ist nicht in Fällen anzuwenden, in denen der Untersuchungsausschuss an ein or-
dentliches Gericht, ein Verwaltungsgericht des Bundes oder eine Verwaltungsbehörde des Bundes heran-
getreten ist. 

11. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 50 
Sprachliche Gleichbehandlung 

Soweit sich die in diesem Gesetz verwendeten Bezeichnungen auf natürliche Personen beziehen, gilt 
die gewählte Form für alle Geschlechter. Bei der Anwendung dieser Bezeichnungen auf bestimmte natür-
liche Personen kann die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet werden.“ 

Artikel III 
Änderung des Kärntner Informations- und Statistikgesetzes 

Das Kärntner Informations- und Statistikgesetz – K-ISG, LGBl. Nr. 70/2005, zuletzt geändert durch 
das Gesetz LGBl. Nr. 88/2023, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag „§ 14b Datenschutzbeauftragte im Bereich des Landes“ 
folgender Eintrag eingefügt: 

„3b. Abschnitt 
Förderung der Transparenz gegenüber dem Landtag 

 § 14c Transparenz bei Unternehmungen des Landes 
 § 14d Transparenz bei Unternehmungen von landesgesetzlich eingerichteten Anstalten und  
                               Fonds“ 
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2. Nach § 14b wird folgender 3b. Abschnitt eingefügt: 

„3b. Abschnitt 
Förderung der Transparenz gegenüber dem Landtag 

§ 14c 
Transparenz bei Unternehmungen des Landes 

(1) Das Land hat im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten, wie insbesondere durch gesell-
schaftsrechtliche Maßnahmen, dafür zu sorgen, dass Unternehmungen, an denen das Land mit mindestens 
50 v.H. des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder diese durch andere finanzielle oder sons-
tige wirtschaftliche Maßnahmen oder organisatorische Maßnahmen beherrscht, eine Beweisaufnahme 
durch Untersuchungsausschüsse des Kärntner Landtages ermöglichen, indem sie  

 1. einem Untersuchungsausschuss auf Verlangen ihre Akten und Unterlagen vorlegen und   

 2. vertretungsbefugte Organe der Unternehmung, sofern sie als Auskunftspersonen vor einem Un-
tersuchungsausschuss auszusagen haben, von der Pflicht zur Geheimhaltung gültig entbinden. 

(2) Das Land hat im Rahmen seines Vorgehens gemäß Abs. 1 sicherzustellen, dass die Unterneh-
mung  

 1. in den vorzulegenden Akten und Unterlagen allfällige geheimhaltungsbedürftige Informationen 
unter Anschluss einer Begründung kennzeichnet; die Kennzeichnung soll nur in dem Ausmaß 
und Umfang erfolgen, als dies zur Wahrung berechtigter Geheimhaltungsinteressen, insbesonde-
re im Hinblick auf den Datenschutz und auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, unbedingt not-
wendig ist;  

 2. eine dem Landtag zugeleitete Information freigibt und den Untersuchungsausschuss davon in-
formiert, wenn der Grund für die ursprüngliche Kennzeichnung weggefallen ist; und 

 3. dem Untersuchungsausschuss ehestmöglich bekanntgibt, ob Umstände vorliegen, die eine Befra-
gung von Auskunftspersonen gemäß Abs. 1 Z 2 teilweise oder zur Gänze in nichtöffentlicher 
(§ 31 K-UAG) oder in vertraulicher Sitzung (§ 9 Abs. 2 K-UAG) geboten erscheinen lassen. 

§ 14d 
Transparenz bei Unternehmungen von landesgesetzlich eingerichteten Anstalten und Fonds 

(1) Landesgesetzlich eingerichtete Anstalten und Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit, mit Aus-
nahme des Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds, haben im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten, wie 
insbesondere durch gesellschaftsrechtliche Maßnahmen, dafür zu sorgen, dass Unternehmungen, an denen 
diese Rechtsträger beteiligt sind, sowie Unternehmungen jeder weiteren Stufe, an denen Beteiligungen 
mit mindestens 50 v.H. des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals bestehen oder die durch andere finan-
zielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen beherrscht werden, eine Beweis-
aufnahme durch Untersuchungsausschüsse des Kärntner Landtages ermöglichen, indem sie  

 1. einem Untersuchungsausschuss auf Verlangen ihre Akten und Unterlagen vorlegen und   

 2. vertretungsbefugte Organe der Unternehmung, sofern sie als Auskunftspersonen vor einem Un-
tersuchungsausschuss auszusagen haben, von der Pflicht zur Geheimhaltung gültig entbinden. 

(2) § 14c Abs. 2 gilt für landesgesetzlich eingerichtete Anstalten und Fonds mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit im Rahmen ihres Vorgehens gemäß Abs. 1 entsprechend.“ 

Artikel IV 
Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft, soweit in den folgenden 
Absätzen nicht anderes bestimmt ist.  

(2) Art. II Z 4 (§ 5 Abs. 1 K-UAG) und Z 5 (§ 6 Abs. 1 Z 1 K-UAG) treten mit Beginn der XXXIV. 
Gesetzgebungsperiode des Landtages in Kraft; auf eine allfällige Ergänzung der ständigen Liste sind die 
genannten Bestimmungen jedoch schon vor diesem Zeitpunkt anzuwenden. 

(3) Ist zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein Antrag auf Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses gestellt oder ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, so ist das Verfahren für einen 
solchen Untersuchungsausschuss nach der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Rechtslage 
durchzuführen. 

(4) Das Land und die landesgesetzlich eingerichteten Rechtsträger haben ihren nach den §§ 14c und 
14d K-ISG jeweils obliegenden Verpflichtungen spätestens binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes nachzukommen. 
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